
Satzung
des St" Secundus-Kirchbauvereins Sctiwei

$1
Name und Sitz

Der Verein führt den Narnen St. Secundus - Kirchbauverein Schwei e. V- und hat seinen Sitz

in 26936 Stadland, Landkreis Wesermarsch.

$2
Zweck und Mittelverwendung

Der Verein unterstützt die Ev.-tuth"Kirchengemeinde Schwei bei der Erhaltung und

Restauriemng der Schweier St. Secundus - Kirche, di; im Eigenturn der Ev.*truth KircXren-

gemeinde Schwei steht.

ber Verein verfolgt ausschließlich und unmitteibar gerneinnützige Zweche im Sinne des

Ab schnitt s,, Steuerb egrinstigte Zw ecke der Ab gabenordnung" -

Der Verein ist selbstlos tätig; er verf,otrgt nicht in erster l-inie eigenwirtschaftliche Zirecke.

MitteX des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke vervsendet werden. Es darf keine

Person durch Ausgaben" die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-

rnäßig hohe Vergi.itungen begUnstigt werden.

$3
Erw-erb der bztriteliedschaft

Mitglied kann jede Person werden.

über den schriftlictrren ,&.rfnahmeantrag entscheidet der Vorstand. N{inderjäkige bedtirfen der

schriftlichen Zustirnmung ihrer gesetzlichen Vertreter

$4
ts eemdigung der hz{itglied schaft

Die Mitgliedschaft wird beendet durch
a) freiwilligen Austritt. Dieser rnuss durch schriftliche Erklärung gegenüber dern

Vorstand unter Einhaltung einer vierteijährigen Krindigungsfrist zurn Schluss des

Kal enderj ahre s erfol gen.

Das zusscheidende Mitglied bieibt bis zu diesern Zeitpurkt verpflichtet, die

Mitgliedsb eitr 6ge zu zahlen .

b) Tod
c) Ausschließung. Ein Mitglied kann, w-enn es gegen die Vereinsinteressen schwer

verstoßen hat, leiit sofortiger'lilirl-ung vom Vcrstand ausgeschlossen -w-erden. Vor
Beschlussfassung ist dem betreffenden Mitglied unter Setzung einer angeffiessenen

Frist Gelegenheit zu geben, sich z:.u rechtfertigen. Der Ausschließungsbeschluss ist rnit
Begründung derrr betreffenden Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu

geben. Gegen den tseschluss steht dern Mitglied das Recht der Berufung an die

lV{itgliederversa-rnrnlung zu. Die Ferufung muss binnen einer Frist von einern h,4onat

nach Erhalt des Feschlusses eingelegt werden. Die Mitgliederversarnmlung, die vorn

Vorstand hinnen zw-ei Monaten einzuberufen ist" entscheidet endgültig mit einer

Mehrheit von zw-ei Drittel der anwesenden Stimmen 
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Vor Entscheidung der Mitgliederversammlung steht dern Mitglied kein Recht auf

Herbeifuhrung einer gerichtlichen Entsctieidung über die Wia-ksarnkeit des

Au sschließunssbeschlusses zu -

Ä\
.av

tseitrage

Lrber die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeitrage beschließt die Mitgliederversarnrnlung'

$6
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgtriederversammlung

b) der Vorstand

c) der erweiterte Vorstand

s7
Vorstand

Vorstand irn Sinne des $ 26 BGB sind der / die i. und 2. Vorsitzende. Beide

Vorstandsm itglieder sind j eder für sich allein vertretungstrereclrtigt.

$8
Erw-eiterter Vcxstand

Der erweiterte Vorstand besteht aus

a) dern I der i. Vorsitzenden
b) dem / der 2. Vorsitzenden
c) dern I der Kassenwart lin
d) dem / der Sclriftu'art lin
e) dem / der Pfarrstelleninhaber /in

Dem Vorstand obliegt die Führung der Geschäfte des Vereiils Die Vorstandsmitglieder
werden von der Mitgliederversamrnlung des Vereins {lir die Dauer von 2 Jahren gewii-hit und

bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig.
Der / die Pfarrstelleninhaber (- in) der Ev"-luth. Kirchengerneinde Sctrwei gehort dern

erweiterten Vorstand an. Der erweiterte Vorstand ist beschlussfühig, wenn rnindestens vier
seiner Mitglieder anwesend sind. Der erweiterte Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimrne des l. Vorsitzenden, oder der 1. Vorsitzenden,

bei dessen oder deren Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden oder der 2. Vorsitzenden,
Vorstandsitzungen hab,en mindestens elnmal jähdich vor der ordenttrichen Mitglieder-
versarnrnlung und vor außerordentlichen Mitgliederversammlungen m erfolgen.

$e
Mitgiiederversamrn lung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, hat eine ordentliche

Mitgliederversamrnlung stattzufinden" Sie vrird von dem / der Vorsitzenden oder dem / der
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stellvertretendeil Vorsitzenden des Vereins geieitet. Sie beschließt riber

a) die wahl des vorstandes und des er*'eiterten vorstandes

b) die Entlastung des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes

c) den F{aushait
d) die Jahresrechnung
e) die Wahl der KassenPrüfer
f) S atzuligsänderungen
g) Ausschluss aus dem Verein
h) Auflösung des Vereins
i) Genehmigung der Niederschrift

Außerordentliche Mitgiieder.'ersammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des

Vereins es erfc,rdert oäer die Berufung vonYo sämtlicher Mitglieder schriftlich unter Angabe

d*s Zw-ecks und der Crr{inde vertraiegt w.-ird.

Die Mitgliederversamrnlungen sind vorn Vorstand unter Angabe der Tagesordnung und

Einhaltung eiiler Frist von mindestens zw-ei trVochen durch schriftliche Einladung

eiruuberufen und durch Aushang in der St. Secundus-Kirche bekannt nr ffiaehen Sie sind

beschlussfätrig ohne F.trcksicht auf die ZaI'ü. det erschienenen Mitglieder.

Die Mitglieder,rersamrnlungen fassen im allgemeinen ihre Besahhisse mit einfacher

Stirnmenrnehrheit der Erschiensnen.
Zu Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins sowie zurn Ausschluss eines Mitglieds

{ s. $ 4 c) ist eine Stimmenmehrheit vanLl3 der erschienenen Mitglieder erforderlich.

$10
Stimn'recht in der Mitgli ederversarnrnlung

Jedes Mitglied verfugt in der Mitgliederversammlung über eine Stimme. Das Stirnmrecht ist

nicht übertrasbar.

$ 11

Jahresrechrulng des Vorstandes

Die der Mitgliederversarirnhing vorzulegende Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern zu

{iherprüfen. Die Kassenprufer werden auf die Dauer von zwei "Iahren gewählt" In jedem Jahr

scheidet ein Kassenprüfer aus; eine unmittelbare Wiederwahl ist unzulässig. Die Kassenpnlfer
haben das Ergebnis ihrer Fnifung der Mitgliederversamrnlung schriftlich vorzulegen und

rnündlictr zul erläutern.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$12
Schriftform der Beschlüsse

Die in den Vorstan<issitzungen und in der Mitgliederversarnmlung gefallenen Beschlüsse sind

schriftlich niederzulesen und vcrn Versammlungsleiter und Schriftftihrer zu unterzeichnen.

$i3
Die Aufiösung des Vereins und Anfallberechtigung

Die Ar.rflösung des Vereins kann nur rnit der in $9 festgeiegten Stirnmenrnehrlieit
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beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversarnmlung keine besonderen Liquidatoren

hestirnmt, werden der / die 1. Vorsitzende und der oder die 2. Vorsitzende gemeinsam

vertretungsberechtigte Liquidatoren.
Diese haben die laufenden Geschäfte abzuwickeln.
Eei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks ftillt das

Vermögen des Vereins an die Ev.-luth. Kirchengemeinde Schwei für die Erhaltung und

Restaurierung der Schweier St. Secundus * Kirche.

Die Satzung wurde geändert durch Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 28"03 2ATl.


